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11. Kundmachung: Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Krankenanstaltenfinanz.ierung und d.ie Dotierung 
des Wasserwirtschaftsfonds. 

11. 

Kundmachung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 9. Februar 1983 betreffend die Ver
einbarung gemäß Art. 15 a B-V G iiber die 
K.rankenanstaltenfioanzierung und die Dotie-

rung des W asserwinschaftsfonds 

Der Wiener Landtag hat am 4. Februar 1983 den 
Abschluß nachstehender Vereinbarung gemäß 
§ 139 Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung geneh
migt: 

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die 
Krankenanstaltenfinanzierung und die Dotierung 

des Wasserwirtschaftsfonds 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, 

das Land Burgenland, vertreten durch den Lan
deshaupunann~ 

das Land Kärnten, vertreten durch den Landes
hauptmann, 

das Land Niederösterreich, vertreten durch den 
Landeshauptmann, 

das Land Oberösterreich, vertreten durch den 
Landeshauptmann, 

das Land Salzburg, vertreten durch den Landes
hautpmann, 

das Land Steiermark, vertreten durch den Lan
deshauptmann, 

das Land Tirol) vertreten durch den Landes
hauptmann, 

das Land Vorarlberg; vertreten durch den Lan
deshauptmann und 

das Land Wien, vertreten durch den Landes
hauptmann 

im folgenden Vertragsparteien genannt -
sind übereingekommen, gemäß Art. 15 a B-VG die 
nachstehende Vereinbarung zu schließen: 

ABSCHNITII 

Artikel 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Die Venragsparteien kommen überein, nach 
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen dieser 
Vereinbarung: 
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l. Die Leistung von Betriebszuschüssen) sonsti
gen Zuschussen nach An. 20 Abs. 2, Investi
tionszuschüssen und Sonderzuschüssen an die 
Rechtsträger öffentlicher Krankenanstalten 
der im § 2 Abs. 1 Z 1 und 2 des Krankenan
staJtengesetzes bezeichneten Art, mit Aus
nahme der Pflegeabteilungen der öffentlichen 
Krankenanstalten für Geisteskrankheiten so
wie an die Rechtsträger privater Krankenan
stalten der im § 2 Abs. l Z 1 des Krankenan
staltengesetzes bezeichneten Art, die gemäß 
§ 16 des Krankenanstaltengeseues als ge
meinnützig geführte Krankenanstalten zu 
betrachten sind, zu gewährleisten, und 

2. die Beziehungen der Träger der Sozialversi
cherung zu den Rechtsträgern dieser Kran
kenanstalten neu zu gestalten. 

(2) Die Kostenersätze für den klinischen Mehr
aufwand im Sinne des § 55 des Krankenanstalten
gesetzes bilden keinen Gegenstand dieser Verein~ 
barung. 

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, die 
Leistung von Beiträgen an den Wasserwirtschafts~ 
fonds nach Maßgabe des Art. 25 dieser Vereinba
rung zu gewährleisten. 

ABSCHNITI II 

Artikel 2 

Einrichtung des Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds 

Durch Bundesgesetz wird der Krankenanstal
ten-Zusammenarbeitsfonds mit eigener Rechtsper
sönlichkeit - im folgenden Fonds genannt ein
gerichtet v..·erden. 

Artikel 3 

Aufgaben des Fonds 

Aufgaben des Fonds werden nach Maßgabe die
ser Vereinbarung sein: 

1. die Gewährung von Betriebszuschüssen und 
. sonstigen Zuschüssen gemäß Art. 20 Abs. 2 an 

Rechtsträger von Krankenanstalten; 
2. die Gewährung von Investitionszuschüssen an 

Rechtsträger von Krankenanstalten; 
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